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Über ein neues Musterformu-
lar für Arzneiverordnungen
zu Lasten der gesetzlichen

Krankenkassen wird noch disku-
tiert. Das Arzneimittelausgaben-Be-
grenzungsgesetz (ABAG) – und da-
mit die neue Aut idem-Regelung –
trat jedoch schon am 23. Februar
2002 in Kraft.

Praktische Änderungsvorschlä-
ge der Ärzteschaft wurden nicht
berücksichtigt. Im Gegenteil – ohne
Übergangsregelungen ist das An-
kreuzen des Aut idem-Kästchens
auf den alten Rezeptformularen ei-
ner Sinnumkehr unterworfen wor-
den und bedeutet nun das Gegen-
teil: Ein Kreuz an dieser Stelle 
soll einen Aut idem-Austausch aus-
schließen.

Die austauschbaren Darrei-
chungsformen durch den Bundes-

ausschuss der Ärzte und Kranken-
kassen sind noch nicht festgelegt,
ebenso wie das untere Preisdrittel
einer Arzneistoffgruppe, also der
Bereich, der zukünftig einen auto-
matischen Austausch durch den
Apotheker ausschließen soll.

Noch viele offene Fragen

Wie bereits in der Februaraus-
gabe im Rheinischen Ärzteblatt
ausgeführt, ergeben sich sinnvolle
Einsatzmöglichkeiten für die Aut
idem-Regelung, allerdings auch
weniger sinnvolle und bedenkliche.
Folgendes soll noch einmal heraus-
gestellt werden:
➤ Wer ist dafür verantwortlich,

wenn ein Präparat aus angebli-
cher oder tatsächlicher Unver-
träglichkeit vom Patienten abge-
lehnt wird? Soll der verordnende
Arzt für den Austausch eines
Präparates durch den Apotheker
gerade stehen und budgetrele-
vant ein anderes Präparat ver-
ordnen?

➤ Der Apotheker kann nur Präpa-
rate austauschen, die für densel-
ben „Indikationsbereich“ zuge-
lassen sind. Ist gewährleistet,
dass Konkurrenzpräparate, die
in unterschiedlichen Anwen-
dungsgebieten zugelassen sind,
ohne Rücksprache mit dem Pati-
enten entsprechend ausge-
tauscht werden können? Was ge-
schieht, wenn der Patient dem
Apotheker aus datenschutz-
rechtlichen oder persönlichen
Gründen, oder auch aus Un-
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Empfehlung: 
Bei medizinischen Bedenken gegen
einen Austausch eines Arzneimittels
durch den Apotheker wird empfoh-
len – entsprechend der gesetzlich
eingeführten „Sinnumkehr“ – auf
den alten Rezeptformularen, die
derzeit noch verwendet werden sol-
len, das Aut idem-Kästchen anzu-
kreuzen oder das eindeutige Wort
„non“ bzw. „Keine Substitution“ oder
„nec idem“ einzutragen. Ein Verges-
sen des Ankreuzens führt zu einem
Austausch durch den Apotheker. Ei-
ne weitere Alternative, dies zu ver-
hindern, besteht darin, im sog. unte-
ren Preisdrittel zu verordnen bzw.
unter den fünf preisgünstigsten Arz-
neimitteln auszuwählen, wenn das
untere Preisdrittel vier oder weniger
Präparate enthält.

kenntnis, eine Auskunft zu sei-
ner Erkrankung (zum Beispiel
einer Infektion) verweigert? 

➤ Ein handschriftlich so wenig wie
möglich veränderbares Formular
ist vor Verfälschungen am besten
gesichert. Wer überprüft, ob das
jetzt notwendige Ankreuzen für
die Abgabe eines Originalpräpa-
rates vom Arzt durchgeführt
wurde?

Vor Klärung dieser beiden Punk-
te und einiger, zum Teil theoreti-
scher haftungsrechtlicher Beden-
ken wie
➤ Haftung für Qualitätsmängel ei-

nes ausgetauschten Generikums,
➤ Haftung bei einer eingetretenen

unerwünschten Arzneimittelwir-
kung, die in einzelnen Packungs-
beilagen von Generika unter-
schiedlich erwähnt wird und

➤ Haftung bei einer Unverträglich-
keit gegenüber einem Hilfsstoff
eines ausgetauschten Generi-
kums

sollte die neue generelle Aut idem-
Regelung von Ärzten immer nur
sehr überlegt angewandt werden.
Bei allen chronischen Erkrankun-
gen, bei allen Präparaten mit ver-
zögerten Wirkprinzipien, bei be-
sonderen Applikationsformen wie
zum Beispiel Arzneimitteln zur In-
halation oder Injektionen und bei
einigen Präparaten mit einer soge-
nannten kritischen Bioverfügbar-
keit (siehe Rheinisches Ärzteblatt
2/02 Seite 15) erhöht die Aut idem-
Regelung das Risiko für Patient
und Arzt.


